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1. QUERSCHNITTSTHEMEN

1.1 LEIT- UND WERTVORSTELLUNGEN

Die Plattform Glattal führt soziale Angebote in den Bereichen Arbeitsintegration, Jugendarbeit, Wohnbe-
gleitung, Beratung und Bildung. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Wir verstehen den Menschen als ganzheitliches Wesen und in ständiger Korrespondenz mit seiner Umwelt 
im sozialen, ökologischen und ökonomischen Kontext. Der Mensch ist eine souveräne, schöpferische und 
zielgerichtete Persönlichkeit in einem lebenslangen Entwicklungsprozess. 

Wir haben Ehrfurcht vor dem Leben und Wertschätzung gegenüber Anderen und Anderem. Die jugend-
lichen und erwachsenen Programmteilnehmenden stehen im Zentrum unseres Handelns. Wir achten und 
berücksichtigen ihre Herkunft, ihre Religion und ihr soziales Umfeld. Der Fokus unserer Arbeit liegt bei den 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Betroffenen, dabei handeln wir ressourcenorientiert. Respekt und Ach-
tung sind für uns selbstverständlich. Unser Arbeitsansatz ist lebensweltorientiert, multiperspektivisch und 
praxisbezogen. Die Betroffenen geraten nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis mit uns, sondern werden in 
die Selbständigkeit begleitet.

Wir sind überzeugt, dass Arbeit für die Befindlichkeit und die Integration eines Menschen in unserer Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert besitzt. Ein Arbeitsplatz wirkt sich positiv auf seine physische und psychische 
Stabilität aus. Menschen, die keine Arbeit haben, sind mit vielschichtigen Schwierigkeiten konfrontiert. Ohne 
festen Tages- oder Arbeitsrhythmus fällt es ihnen oft schwer, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Sie verlie-
ren an Selbstwert und leiden an fehlenden Perspektiven. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Teilnehmenden 
grundsätzlich eine Arbeitsleistung erbringen möchten und auch können – vorausgesetzt, sie werden ihren 
Möglichkeiten entsprechend eingesetzt. Der Verein Plattform Glattal ermöglicht mit seinen differenzierten 
Angeboten eine geregelte, begleitete und sinnvolle Beschäftigung für Menschen ohne Tagesstruktur.

1.2 BEZIEHUNGSGESTALTUNG UND ZUSAMMENARBEIT IN DER ARBEITSINTEGRATION

Die Adressat:innen vom Gleis 5 befinden sich oftmals in einer spannungsreichen und konflikthaften Lebens-
phase. Als Bezugspersonen und Ausbildungsleitende haben wir ein offenes Ohr für ihre Thematiken und bieten 
dabei erste Unterstützung in allen Bereichen. Dabei gehen wir systematisch vor und verweisen an passende 
externe Fachstellen. 

Die Beziehung in der Bezugspersonenarbeit ist grundlegendes und unerlässliches Arbeitsinstrument für eine 
gelingende Entwicklungsförderung. Viele unserer Adressat:innen haben in der Vergangenheit verletzen-
de und traumatisierende Erfahrungen gemacht und kommen aus belasteten Familien. Zuzüglich kommen 
schwierige schulische und berufliche Biografien dazu.

Die Bezugspersonenarbeit und eine vielseitige Begleitung legen die Basis für ressourcenorientiertes Arbeiten. 
Wir sind als Bezugspersonen vertraut, verfügbar und verlässlich. Insbesondere in der Arbeitsintegration er-
möglichen regelmässige Gespräche mit Teilnehmenden den Beziehungsaufbau und bilden Vertrauen. Dabei 
werden grundsätzlich Themen besprochen und Ziele entwickelt, welche den beruflichen Werdegang beein-
flussen. Handlungsmöglichkeiten und neue Strategien werden gemeinsam erarbeitet. Die Zusammenarbeit 
mit externen Fachstellen, wird – wenn nötig – intensiviert. Wir gestalten einen Arbeitsraum, in dem positive 
Erlebnisse im Arbeitsprozess und in zwischenmenschlichen Beziehungen gefördert und unterstützt werden. 

Wir achten auf eine kooperative, auf Klarheit und Transparenz ausgerichtete und wohlwollende Zusammen-
arbeit und Gesprächskultur. 

Es ist die Aufgabe der Bezugsperson, die zuweisende Stelle kontinuierlich über die Entwicklungsschritte 
der Teilnehmenden zu informieren und sie in anstehende Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse ein-
zubeziehen.
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1.3 DIVERSITÄT

Der Verein Plattform Glattal ist politisch und konfessionell neutral. Wir respektieren jegliche sexuellen Identi-
täten und Menschen unabhängig der Herkunft. Wir üben Toleranz gegenüber religiösen Anschauungen und 
sind offen für diverse Weltanschauungen.

Wir kennen den ethischen Kodex der Sozialen Arbeit und er entspricht unserer Grundhaltung.

2. ANGEBOT GLEIS 5
Das Gleis 5 bietet eine niederschwellige Beratungsstelle mit integriertem Schreibdienst und Lernstube an, 
und führt auch eine Velowerkstatt für Reparaturarbeiten und Verkauf von Occasionsvelos. Grundlage ist 
eine Leistungsvereinbarung mit der Trägerschaft (Stadt Kloten sowie die reformierte und die katholische 
Kirchgemeinde Kloten).

Zusätzlich zu diesen Angeboten wird seit Sommer 2020 eine Lernstube nach kantonalen Vorgaben (Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt Kanton ZH) betrieben. 

2.1 DIE BERATUNGSSTELLE

Die Beratungsstelle steht ausschliesslich der Klotener Bevölkerung offen, und wird von Fachpersonen der 
Sozialen Arbeit betrieben. Während den Öffnungszeiten wird auch ein Schreibdienst angeboten, um den 
Besuchenden bei vielen administrativen Aufgaben zu helfen. Freiwillige Mitarbeitende unterstützen die 
Fachpersonen im Schreibdienst.

Der Besuch der Beratungsstelle während den Öffnungszeiten ist ohne Terminvereinbarung möglich. Die 
konkreten Angebote der Beratungsstelle sind im Anhang A aufgelistet.

Entsprechend der Leistungsvereinbarung wird ein Reporting geführt, um Auskunft über Besuchenden-
zahlen und die angefragten Hilfestellungen zu geben. Das Reporting wird jährlich zusammen mit dem 
Jahresbericht den Leistungsträgern vorgelegt. Der Jahresbericht ist auf der Website der Plattform Glattal,  
www.plattformglattal.ch/gleis-5/ öffentlich einsehbar.

2.2 DIE LERNSTUBE

Im Auftrag des Kantons Zürich (Mittelschul- und Berufsbildungsamt) führt das Gleis 5 eine Lernstube gemäss 
den kantonalen Vorgaben. Die Lernstuben-Animatorin ist bei der Plattform Glattal angestellt. Während den 
Öffnungszeiten der Lernstube wird für deren Besucher:innen eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten, 
deren Betreuungsperson von der Plattform Glattal angestellt ist. Das Gleis 5 bietet eine Bewerbungswerkstatt 
für die Lernstube Kloten an. Die Inhalte der Bewerbungswerkstatt sind im Anhang B ersichtlich. Die weiteren 
Angebote der Lernstube Kloten sind im Leitfaden des MBA aufgeführt, welcher bei der Lernstuben-Anima-
torin bezogen werden kann. Weitere Informationen finden sich auf www.lernstuben.ch. 

2.3 DIE VELOWERKSTATT

Die Velowerkstatt ist eine professionell geführte Fachwerkstatt, in der Fahrräder repariert und verkauft wer-
den. Die verkauften Fahrräder sind Occasionen, die im Gleis 5 fachmännisch aufbereitet werden. Die Preise 
der Reparaturen und der Verkäufe sind marktüblich.

www.plattformglattal.ch/gleis-5/
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2.4 BERUFLICHE MASSNAHMEN

Im Gleis 5 werden verschiedene berufliche Massnahmen angeboten. Diese unterscheiden sich nach Zielset-
zung der Teilnehmenden, sie kann der beruflichen Wiedereingliederung (Arbeitsintegration) oder der sozialen 
Stabilisierung (Beschäftigung) dienen. Zum anderen wird ein Ausbildungsplatz für eine 3-jährige Lehre an-
geboten. Unterstützende Angebote der Beratungsstelle (Bewerbungscoaching oder Grundkompetenz-Kurse) 
kommen je nach Zielsetzung hinzu. 

Die Arbeitsbereiche der Teilnehmenden sind in der Velowerkstatt und in der Gebäudereinigung/Betriebs-
unterhalt. Die Beschäftigungsgrade können individuell gemäss der Leistungsfähigkeit und der Zielsetzung 
der beruflichen Massnahme nach Rücksprache mit der zuweisenden Stelle festgelegt werden. 

Die Teilnehmenden der beruflichen Massnahmen können bei ihrem Einsatz im Gleis 5 auf die Begleitung 
durch eine Bezugsperson zählen. Diese Bezugsperson ist entweder arbeits-/oder sozialpädagogisch geschult 
oder hat die notwendige Bewilligung des Kantons Zürich zum Berufsbildner.  

2.4.1 MIT DEM ZIEL DER ARBEITSINTEGRATION

Für Teilnehmende in dieser Massnahme ist es das Ziel, während des Programms eine Anstellung im ersten Ar-
beitsmarkt zu finden. Tendenziell ist ein höherer Beschäftigungsgrad bei diesen Teilnehmenden zu erwarten. 
Die Kinderbetreuung ist in jedem Fall zuverlässig geregelt.

Nach Rücksprache mit der zuweisenden Stelle wird ein Bewerbungscoaching der Beratungsstelle angeboten. 

Nach Rücksprache mit der zuweisenden Stelle können die Teilnehmenden auch die Grundkompetenz-Kurse 
der Lernstube besuchen. 

Teilnehmende in diesem Programm erhalten einen Lohn von der Plattform Glattal, entsprechend dem 
Anmelde formular und ihrem Anstellungsgrad.

2.4.2 MIT DEM ZIEL DER BESCHÄFTIGUNG

Die Teilnehmenden in dieser Massnahme haben zum Ziel, ihre soziale Situation zu stabilisieren, und benö-
tigen dafür eine geregelte Tagesstruktur. Der Beschäftigungsgrad kann individuell festgelegt werden, und 
während der Massnahme auch angepasst werden. Während der Massnahme werden neben den fachlichen 
Fertigkeiten als Hilfsfahrradmechaniker:in oder Gebäudereiniger:in auch weitere Schlüsselkompetenzen für 
den Arbeitsmarkt trainiert. Diese sind beispielsweise:

	■ Pünktlichkeit und fristgerechtes Abmelden

	■ Einhalten der Arbeitszeiten, Trainieren der Belastbarkeit

	■ Arbeitsanleitungen verstehen und umsetzen, bei Unklarheit nachfragen

	■ Trainieren der Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

	■ Trainieren der Teamfähigkeit und des angemessenen Umganges mit Vorgesetzten und der Kundschaft.

2.4.3 VORLEHRE UND BERUFSLEHRE

Die Velowerkstatt Gleis 5 ist ein vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich anerkannter 
Lehrbetrieb. Eine Ausbildung zum/zur Fahrradmechaniker:in EFZ ist im Gleis 5 möglich. 

Die Auszubildenden besuchen die Berufsbildungsschule Winterthur (BBW) im regulären Unterricht. 

Über konkrete Angebote während der Berufslehre, der Vorlehre und den Praktika gibt das Konzept zur be-
ruflichen Grundbildung im Gleis 5 Auskunft (siehe Anhang C).
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2.4.4 SCHNUPPERN / PRAKTIKA

Interessierte Jugendliche oder junge Erwachsene können in unserem Betrieb einen Schnuppereinsatz von 
einer Woche – oder ein mehrwöchiges Praktikum – unter fachkundiger Anleitung der/des Ausbildner:in ab-
solvieren. Die Schnupperwoche sowie das Praktikum können sowohl der Berufsfindung als auch der gezielten 
Berufsvorbereitung dienen. 

Um schulische Lücken auszugleichen wird während eines Praktikums (oder Berufsvorbereitung) bei Bedarf 
ein interner Stützunterricht angeboten.

2.4.4 NACHBEGLEITUNG

Um den Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt möglichst nachhaltig zu gestalten, ist eine Nachbegleitung 
durch die bisherige Bezugsperson des Gleis 5 möglich. Das Konzept der Plattform Glattal zur Nachbegleitung 
wird dabei umgesetzt.

2.5 FALLFÜHRUNG

Die Prozesse und Zuständigkeiten während der beruflichen Massnahmen sowie die Grundsätze der Fallfüh-
rung im Gleis 5 werden im separaten Dokument «Leitfaden zur Fallführung» erläutert. Es ist im Anhang D 
abgebildet.

2.6 FREIWILLIGE MITARBEITENDE

In den Angeboten der Lernstube Kloten sowie bei Schreibdienst-Tätigkeiten in der Beratungsstelle Gleis 5 
können freiwillige Mitarbeitende eingesetzt werden. Die Rekrutierung, die fachliche Einführung und Weiter-
bildung sowie die Verpflichtungserklärungen und Arbeitsbestätigungen sind im Konzept zur Freiwilligen-
arbeit im Gleis 5 abgebildet (Anhang E).

3. ZUWEISENDE STELLEN UND ZIELGRUPPEN PRO ANGEBOT
Die möglichen, zuweisenden Stellen und die Kostenfolgen für die verschiedenen Angebote des Gleis 5 sind 
im Anhang F erläutert. Die möglichen Zielgruppen pro Angebot sind im Folgenden dargelegt:

3.1 BERATUNGSSTELLE / SCHREIBDIENST

Die Besuchenden der Beratungsstelle sind in Kloten wohnhaft. Sie haben einen Bedarf an Beratung, Infor-
mation und/oder administrativer Unterstützung in verschiedenen, alltagspraktischen Belangen (siehe auch 
Anhang A). 

Die Besuchenden können auch die Infrastruktur selbständig nutzen, um beispielsweise am vorhandenen 
Laptop ein Dokument auszudrucken. Die Dienstleistungen werden während den Öffnungszeiten ohne vor-
gängige Terminvereinbarung angeboten, sie sind also sehr niederschwellig zugänglich. 

Die Dienstleistungen werden nach den Grundsätzen der Hilfe zur Selbsthilfe und des Empowerments an-
geboten. 

3.2 LERNSTUBE KLOTEN

Die Zielgruppen der verschiedenen Angeboten der Lernstube Kloten orientieren sich am Leitfaden des MBA Kan-
ton Zürich. Der Leitfaden ist für interessierte Personen auf Anfrage bei der Lernstuben-Animatorin beziehbar.
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3.3 BERUFLICHE MASSNAHMEN

Die Teilnehmenden an den beruflichen Massnahmen «Arbeitsintegration und Beschäftigung» sind in Kloten 
wohnhaft, und weisen aus verschiedenen Gründen einen erschwerten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt auf. 
Diese Hindernisse können zurückzuführen sein auf:

	■ Migration und Integrationsprobleme

	■ Schwierige schulische Verläufe, keine Grundausbildung, ungenügende Weiterbildung, Lernschwierigkeiten

	■ Gesundheitliche Probleme und Suchtmittel-Abhängigkeiten

	■ Familiäre Schwierigkeiten, Kindererziehung, Scheidung

	■ Strukturelle Veränderungen im Arbeitsmarkt – Dequalifizierung, nötige Umschulung

Das Gleis 5 ist nicht geeignet, um Personen mit einer akuten, psychischen Krankheit zu betreuen. Ebenso 
können keine Personen beschäftigt werden, welche eine unbehandelte Suchtmittelabhängigkeit aufweisen.  

4. QUALITÄTSSICHERUNG

4.1 PROZESS- UND STRUKTURQUALITÄT

Anonymer Briefkasten bei allen Angeboten

Alle Anspruchsgruppen des Gleis 5 (namentlich: Teilnehmende Lernstube Kloten, Besuchende der Bera-
tungsstelle Gleis 5, Kund:innen der Velowerkstatt Gleis 5, Freiwillige Mitarbeiter:innen, Teilnehmende der 
beruflichen Massnahmen und alle Mitarbeitenden des Gleis 5) können Rückmeldungen zu den erlebten 
Arbeitssituationen und den erhaltenen Dienstleistungen anonymisiert tätigen. Die Beschwerdeinstanz des 
Vereins PLGT ist für alle Besucher:innen des Gleis 5 auf den «Briefkästen» ersichtlich.

Im Bereich Arbeitssicherheit

Die Arbeitssicherheit im gesamten Gleis 5 ist ein wesentlicher Aspekt der Qualität des Gesamtangebots. Die 
zuständige sicherheitsbeauftragte Person führt neue Mitarbeitende, Teilnehmende und Freiwillige in die 
Sicherheitsvorkehrungen ein. Teilnehmende, welche die Maschinen in der Velowerkstatt bedienen, werden 
sorgfältig durch die Bezugsperson angeleitet und instruiert. Im Übrigen nimmt die sicherheitsbeauftragte 
Person an den organisationsinternen Weiterbildungen und an bereichsübergreifenden Arbeitsgruppen teil. 

In der Fallführung bei den beruflichen Massnahmen

Die Qualitätssicherung in der Fallführung ist im Leitfaden zur Fallführung dargelegt. Zudem werden die or-
ganisationsinternen Prozessbeschreibe eingehalten, und die Angebote gemäss Vorgaben jährlich evaluiert. 
Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist im Personalreglement der Plattform Glattal festgehalten, und die 
Förderung der individuellen Kompetenzen ist fester Bestandteil der Mitarbeiterführung.

Ergebnisqualität

Der/die ausgebildete Fahrradmechaniker:in nimmt regelmässig an Weiterbildungen und Kursen teil, um die 
Marktneuheiten in der Zweiradbranche kennen zu lernen. 

Bei den Veloreparaturen und den Aufbereitungen der Occasionen wird die Schlusskontrolle durch den/
die Fahrradmechaniker:in oder dem/der Hilfsmechaniker:in mittels Vorlage systematisch durchgeführt und 
protokolliert. 

Der/die ausgebildete Fahrradmechaniker:in oder der/die Teamkolleg:in überprüfen die Arbeiten der Teil-
nehmenden und der Auszubildenden, bevor sie in der Schlusskontrolle nochmals gesamthaft überprüft 
werden. 

Die Mitarbeitenden in der Beratungsstelle nehmen zur Wissenssicherung an Informationsveranstaltungen 
teil. Sie vernetzen sich lokal und regional mit anderen Fachpersonen aus relevanten Fachstellen. Zudem 
steht mit dem Schulungsprogramm der Lernstuben im Kanton Zürich allen darin involvierten Fachpersonen 
(inkl. Freiwillige) eine Auswahl an einschlägigen Kursen zur Verfügung.
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ANHANG A ANGEBOTE DER BERATUNGSSTELLE GLEIS 5

Die Besuchenden der Beratungsstelle / Schreibdienst Gleis 5 sind Personen, die in Kloten wohnhaft sind, und 
in einem der unten aufgeführten Themenbereiche Unterstützungsbedarf aufweisen. Sie müssen keinen Nach-
weis einer etwaigen finanziellen Bedürftigkeit erbringen, sondern können niederschwellig die unten aufge-
führten Angebote in Anspruch nehmen. Allfällige Einschränkungen der Zielgruppe sind kursiv gekennzeichnet. 
Die Beratungsstelle Gleis 5 leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der finanziellen Selbständigkeit 
der Besucherinnen und Besucher und zur Prävention von drohender Armut.

1. DIE SOZIALARBEITERISCHEN METHODEN
Wann immer möglich, leisten die qualifizierten Sozialarbeitenden die Dienstleistungen mit dem Grund-
gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe. Für die Besuchenden werden demnach nicht nur die Schreibarbeiten 
abgenommen, sondern es werden auch immer Hintergrundinformationen geliefert. Zudem werden die 
Ratsuchenden ermutigt, gewisse Vorabklärungen selber zu treffen. Dabei werden die Ressourcen der Rat-
suchenden ermittelt und abgewogen, um eine Überforderung zu vermieden. Wo es notwendig ist und dem 
Hilfeprozess dient, werden die Dienstleistungen der Beratungsstelle stellvertretend für die Besuchenden 
angeboten.

Die Auftragsklärung zu Beginn einer Beratung wird sorgfältig durchgeführt, um die gegenseitigen Erwar-
tungen zu benennen. Bei Einverständnis der Ratsuchenden können bei weiteren, involvierten Fachstellen, 
Zusatzinformationen eingeholt werden (z.B. Sozialdienst, Beiständ:innen, etc.). 

Es kann vorkommen, dass die Besuchenden aufgrund von Falschinformationen Dienstleistungen der So-
zialarbeitenden möchten, die nicht zielführend sind oder die unserer Grundhaltung wiedersprechen. Hier 
werden alternative Vorschläge zur Problemlösung gemacht, und wann immer möglich ein gemeinsames 
Vorgehen erarbeitet. Ist dies nicht möglich, behalten sich die Sozialarbeitenden vor, Aufträge abzulehnen. 

Die Sozialarbeitenden nehmen Aufträge von zuweisenden Stellen entgegen, soweit sie mit dem Leistungs-
auftrag des Gleis 5 zu vereinbaren sind. Entsprechen Aufträge nicht dem Auftrag, wird dies zurückgemeldet. 

Einer transparenten und verlässlichen Zusammenarbeit mit den Vernetzungspartner:innen in Kloten sowie 
mit anderen Fachstellen wird eine grosse Wichtigkeit beigemessen. Die Sozialarbeitenden der Beratungs-
stelle nehmen an lokalen und regionalen Vernetzungsanlässen teil, und bei Bedarf werden auch Teambe-
sprechungen organisiert.  

Hinweis: Die Beratungsstelle ist ein offener Raum, in der die Anliegen vor den anderen Besuchenden besprochen wer-
den. Die Besuchenden können eine Beratung im hinteren Raum der Beratungsstelle verlangen, um die Privatsphäre 
zu gewährleisten. Bei schwierigen Themen bieten die Sozialarbeitenden diese Möglichkeit von sich aus an. Diese 
räumlichen Bedingungen können dazu führen, dass der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist.
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2. DIE THEMEN
Arbeitssuche und Arbeitsrecht

	■ Erstellen von Lebensläufen und individualisierten Motivationsschreiben, Erstellen von Vorlagen für Moti-
vationsschreiben, Scannen von Arbeitszeugnissen, Hilfestellung beim Einfordern von Arbeitszeugnissen 
oder Arbeitsbestätigungen, Hilfestellung beim Beantragen von Korrekturen bei Arbeitszeugnissen, Ein-
richten von Suchabonnements auf einschlägigen Suchportalen. Umsetzen von Elementen des Konzepts 
der Bewerbungswerkstatt Gleis 5.

	■ Prüfung von Arbeitsverträgen und Erläuterungen der Bedingungen. Prüfung von Kündigungsfristen, Ver-
fassen von Kündigungsschreiben. Informationen über allgemeine Rechte und Pflichten im Arbeitsvertrag.

	■ Hilfestellung bei der Korrespondenz mit dem Arbeitgeber, namentlich bei der Geltendmachung von Forde-
rungen, die aus dem Arbeitsverhältnis entstanden sind.

	■ Informationen über das Schlichtungsverfahren, Hilfestellung beim Ausfüllen von Schlichtungsgesuchen. 
Keine weitergehende Beratung oder Vertretung bei gerichtlichen Verfahren.

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. BIZ)

Wohnung und Mietrecht

	■ Einrichten von Suchabonnements auf einschlägigen Suchportalen, Verfassen von Motivationsschreiben, 
Ausfüllen von Bewerbungsformularen, Hilfestellung bei der Vereinbarung von Besichtigungsterminen, 
Hilfestellung beim Einreichen aller nötigen Bewerbungsunterlagen inkl. Scans und Versand von E-Mail- 
oder online-Bewerbung.

	■ Prüfung von Mietverträgen und Erläuterungen der Bedingungen. Prüfung von Kündigungsfristen, Ver-
fassen von Kündigungsschreiben.

	■ Hilfestellung bei der Korrespondenz mit dem Vermieter / der Liegenschaftsverwaltung.

	■ Hilfestellung beim Einleiten von Schlichtungsgesuchen vor Mietgericht.

Beziehung / Familie / Kinder

	■ Hilfestellung bei der Anmeldung für Kinderkrippen und –Schulhorten, inkl. Subventionsanträgen.

	■ Informationen über günstige Freizeitangebote für Kinder in Kloten und Umgebung.

	■ Vermittlung von Adressen für Paarberatungen, Informationen über das Ehe- und Scheidungsrecht und 
Eheschutzverfahren.

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. Erziehungsberatung)

	■ Hilfestellung beim Beantragen der Kulturlegi.

	■ Hilfestellung bei Fondsgesuchen.
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Sozialversicherungen und Stipendien

	■ Hilfestellung beim Beantragen von gerechtfertigten Ansprüchen von sämtlichen inländischen Sozialver-
sicherungen und der Sozialhilfe.

	■ Hilfestellung bei der Abklärung über mögliche Ansprüche an Beiträgen von Sozialversicherungen.

	■ Informationen über die Altersvorsorge und Hilfestellung beim Suchen von Vermögen aus der 2. Säule, 
sowie deren Zusammenführung.

	■ Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen und Korrespondenz mit den Sozialversicherungen, Aus-
gleichskassen und weiteren Durchführungsstellen. 

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. Pro Senectute, Insieme)

	■ Verfassen von gerechtfertigten Rekursen gegen ablehnende Entscheide oder gegen Leistungskürzun-
gen bei den oben erwähnten Sozialversicherungen.

Steuern, Schulden- und Budgetfragen

	■ Durchführung von Kursen zum Ausfüllen der Steuererklärung mit Software oder online für Personen mit 
geringem Einkommen. Dieses Angebot ist nur für Personen, Ehepaare oder Familien mit geringem Einkommen 
zugänglich.

	■ Ausfüllen der Steuererklärung im Einzelsetting auf Anfrage, für Personen mit geringem Einkommen. Dieses 
Angebot ist nur für Personen, Ehepaare oder Familien mit geringem Einkommen zugänglich.

	■ Budgetberatung und Schuldenprävention

	■ Hilfestellung bei der Vereinbarung von Ratenzahlungen und Korrespondenz mit Gläubigern.

	■ Informationen über das Betreibungs- und Pfändungsverfahren, Hilfestellung bei der Korrespondenz mit 
dem Betreibungsamt.

	■ Hilfestellung beim Beantragen der Kulturlegi.

	■ Hilfestellung bei Fondsgesuchen.

	■ Abgabe von Lebensmittelgutscheinen bei «Tischlein deck dich».

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. Schuldenberatung Kanton ZH)

Migration und Integration

	■ Hilfestellung bei der Korrespondenz mit dem kantonalen Migrationsamt.

	■ Hilfestellung beim Beantragen und Verlängern von ausländerrechtlichen Bewilligungen.

	■ Hilfestellung bei Anträgen zum Familiennachzug.

	■ Keine Information zum Asylrecht und zum Asylverfahren.

	■ Informationen über Sprachkursangebote im Raum Kloten/Zürich.

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. Integrationsbeauftragte oder 
Freiplatzaktion Zürich).

Gesundheit

	■ Hilfestellung beim Ausfüllen von Gesundheitsfragebögen für Arbeitgeber oder für einen bevorstehenden 
Klinikeintritt.

	■ Hilfestellung bei Fondsgesuchen für die Finanzierung von gesundheitsbedingten Mehrkosten.

	■ Informationen und bei Bedarf Triage mit weitergehenden Fachstellen (Bsp. Altersbeauftragte Stadt Kloten)
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ANHANG B KONZEPT BEWERBUNGSWERKSTATT

Ausgangslage

Die Suche nach einer Anstellung im regulären Arbeitsmarkt, sowie das Einreichen von Bewerbungsunterlagen 
stellt hohe Anforderungen an stellensuchende Personen. Auch für einfache Hilfsarbeitsstellen, ohne voraus-
gesetzte Qualifikation, sind gute schriftliche Deutschkenntnisse sowie digitale Skills notwendig. Es müssen 
saubere und professionelle Lebensläufe sowie individualisierte Bewerbungsschreiben erstellt und anschlies-
send per Mail versendet werden. Profile müssen auf Firmenwebseiten eröffnet sowie Dokumente hochgeladen 
werden.

Bildungsfernen Erwachsenen mangelt es oftmals genau an diesen Fähigkeiten. Daher benötigen sie Unterstüt-
zung im Bewerbungsprozess, um zu verhindern, dass sie vom Erwerbsleben ausgeschlossen werden.

Die Unterstützung bei der Stellensuche ist eine der meist genutzten Dienstleistungen im Gleis 5. Nebst unse-
rem fachlichen Know-how bringen wir viel Erfahrung und Feingefühl in der persönlichen Begleitung mit.

In unserer Arbeitsweise legen viel Wert auf eine saubere Auftragsklärung zu Beginn der Stellensuche, und wir 
decken verschiedene Suchstrategien ab. Wir klären zudem, welche Ressourcen die Person mitbringt, und wel-
che Unterstützung sie von uns benötigt. 

 
Angebote und Arbeitsinstrumente

Die Intensität der Begleitung, die Dauer der Begleitung und der Einsatz der Hilfsmittel werden individuell 
geplant. Es können neben individuellen Übungen auch Gruppenübungen (bspw. «Partnerinterviews») durch-
geführt werden.

Die Arbeitsinstrumente umfassen Einzel- und Gruppenübungen, Vorlagen, Checklisten und Anleitungen.

Die Angebote betreffen folgende, übergeordnete Themen:

	■ Stellensuche

	■ Bewerbungsunterlagen

	■ Kompetenzprofil

	■ Bewerbung einreichen

	■ Computer-Grundlagen

 
Durchführung / Durchführungsort

Während der Öffnungszeit der Lernstube Kloten wird während 3 Stunden pro Woche die Bewerbungswerk-
statt angeboten, nach den Vorgaben des Leitfadens der Lernstuben im Kanton Zürich.

Der Durchführungsort ist in der Lernstube Kloten, also im Gleis 5 am Römerweg 5 in Kloten.

 
Ablauf / Arbeitsgrundsatz

Auftragsklärung

	■ Situationsanalyse

	■ Ressourcen erkennen

	■ Welche konkrete Unterstützung wird gewünscht / benötigt?

	■ Suchstrategien erarbeiten

Unterlagen überprüfen

	■ Was ist bereits vorhanden? Was fehlt noch?
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Hilfe zur Selbsthilfe

	■ Die Klientinnen und Klienten werden so unterstützt, dass sie im Umgang mit dem Computer und im Be-
werbungsprozess selbstständiger werden.

Ziele

Folgende Ziele stehen im Fokus

	■ Befähigung der Klienten zur Selbstständigkeit bei der Stellensuche.

	■ Unterstützung bei der Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen

	■ Förderung der beruflichen und sozialen Integration

	■ Information und Aufklärung über den Schweizer Arbeitsmarkt.

 
Zielgruppe

Alle stellensuchenden Personen, welche Unterstützung im Bewerbungsprozess benötigen. 

Unabhängig von sprachlichen Kompetenzen, Bildungsniveau und Computerkenntnissen.

 
Personelle Besetzung

Die Bewerbungswerkstatt wird von einer ausgewiesenen Fachperson im kaufmännischen Bereich/ Personal-
wesen geleitet, die über die notwendigen Fähigkeiten sowie über Erfahrung in der Beratung von Erwachsenen 
verfügt. 

Das Gleis 5 setzt für die Unterstützung der Fachperson in der Bewerbungswerkstatt freiwillige Mitarbeitende 
ein, deren Einführung und Weiterbildung die Leitung der Bewerbungswerkstatt sicherstellt.

 
Infrastruktur

Bis zu 6 mobile Computerstationen, 1 Drucker (farbig und monochrom), Scanner, Kopierer, WLAN, ein s/w 
Kopiergerät zur selbständigen Benutzung, Beamer, Flipchart, Stifte und Papier.

 
Fachlicher Austausch

In regelmässigen Abständen trifft sich die interne Arbeitsgruppe «Bewerbungscoaching» der Plattform 
Glattal für den fachlichen Austausch und die Weiterentwicklung der Dienstleistungen. Gewisse Abläufe 
werden festgelegt und standardisiert, sowie Arbeitsinstrumente besprochen und aktualisiert.

Kontakt

Selina Tribbia, MSc Soziale Arbeit BFH 
Bereichsleitung

Tel. 044 881 34 13 / selina.tribbia@plattformglattal.ch 
Anwesend Di bis Fr

 
Gleis 5
Beratung – Bildung – Arbeit
Römerweg 5, 8302 Kloten
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ANHANG C KONZEPT AUSBILDUNG ZUR FAHRRADMECHANIKERIN /  
 ZUM FAHRRADMECHANIKER EFZ

1. DAS GLEIS 5
Das Gleis 5 ist eine Institution, in der Dienstleistungen der sozialen und wirtschaftlichen Integration an-
geboten werden. Organisatorisch ist das Gleis 5 ein Angebot der Plattform Glattal, einem Verein für soziale 
Angebote mit Hauptsitz in Dietlikon. Alle Angebote der Arbeitsintegration in der Plattform Glattal verfügen 
seit Juni 2021 über ein IN-Qualis Zertifikat. Trägerschaft des Gleis 5 ist die Stadt Kloten, sowie die reformierte 
und katholische Kirche Kloten. Die Angebote im Bereich Beratung und Arbeit werden ausschliesslich für 
Einwohner:innen der Stadt Kloten erbracht.

Im Gleis 5 wird eine niederschwellige Beratungsstelle mit Schreibdienst (Bereich Beratung), sowie eine Lern-
stube nach Vorgaben Mittelschul- und Berufsbildungsamtes Zürich (Bereich Bildung) betrieben. Die Profes-
sionalität der Beratungen wird durch zwei diplomierte Sozialarbeiter:innen sichergestellt.

Der Arbeitsbereich im Gleis 5 besteht aus einer Velowerkstatt (für Reparaturen und Aufbereitung von Occa-
sion-Velos) mit Verkaufsladen. Es werden zwei Arbeitsplätze für Teilnehmende zum Zweck der sozialen und/
oder wirtschaftlichen Integration im Bereich Velowerkstatt und im Bereich Betriebsunterhalt angeboten 
(Bereich Arbeit). Fachkräfte aus dem Bereich Velomechanik, Sozialpädagogik und aus den Gärtnerberufen 
stellen die Qualität dieser Angebote sicher.

Das Gleis 5 bietet zudem einen Ausbildungsplatz zum/zur Fahrradmechaniker:in EFZ an. Der Ausbildungs-
platz benötigt eine eigene Kostengutsprache, deshalb können Lernende aus verschiedenen Gemeinden 
oder finanzierenden Institutionen zugewiesen werden (Bereich Bildung).

Alle Angebote befinden sich am Römerweg 5 in 8302 Kloten.

2. AUSBILDUNG FAHRRADMECHANIKER:IN EFZ
Die Ausbildung zum/zur Fahrradmechaniker:in EFZ beinhaltet eine dreijährige, praktische Ausbildung im 
Betrieb, kombiniert mit der theoretischen Ausbildung von einem Tag pro Woche an der Berufsfachschule. 

Die Berufsschule wird extern an der Berufsbildungsschule Winterthur, BBW, besucht.

Das Gleis 5 verfügt über eine Ausbildungsbewilligung des MBA Zürich. Der/die Berufsbildner:in ist zu 70 
Stellenprozenten angestellt.

Die offenen Lehrstellen des Gleis 5 werden auf www.yousty.ch und auf dem Stellennachweis des Kantons 
Zürichs LENA publiziert.

Mit der Ausbildung im Gleis 5 soll sichergestellt werden, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen, die aber für den Beruf des/der Fahrradmechaniker:in EFZ die wichtigs-
ten Grundvoraussetzungen mitbringen, die Lehrzeit erfolgreich bestehen. Ein Hauptaugenmerk wird auf 
folgende Lernfelder gelegt:

	■ Aufbau von Fachkompetenzen als Fahrradmechaniker:in anhand des Bildungsplans von 2-Rad Schweiz.

	■ Befähigung zum Bestehen der Lehrabschlussprüfung.

	■ Erlernen der Grundarbeitsfähigkeiten im schweizerischen Arbeitsmarkt.

	■ Erkennen der eigenen Stärken und Förderung von Ressourcen.

	■ Bei andauernder gesundheitlicher Beeinträchtigung: Erlernen eines angepassten Umgangs mit der 
Krankheit, Auswahl der Coping-Strategien, Ausgleich in der Freizeit und Aufbau eines gesundheitsför-
dernden Umfeldes.

 

https://www.yousty.ch
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2.1 PÄDAGOGSCHE BEGLEITUNG

Bezugsperson für die Lernenden und somit erste Ansprechperson für sämtliche Belange während der Lehre 
ist ebenfalls der/die Ausbildner:in mit viel Berufserfahrung im agogischen Bereich. Arbeitsanleitende Per-
son ist zudem ein:e weitere:r Mitarbeiter:in der Velowerkstatt, die über eine soziale Ausbildung verfügt, mit 
einem Stellenpensum von 60%. Daraus ergibt sich ein Betreuungsschlüssel im Gleis 5 von maximal 2,3 : 1.

Die fallbezogene Qualitätssicherung findet regelmässig im Team der Velowerkstatt mittels Fallbesprechun-
gen statt. In einem erweiterten Rahmen nimmt der/die Berufsbildner:in auch an der Fallsupervisionsgruppe 
der Plattform Glattal teil, in der sich weitere, ausgewiesene Fachpersonen aus dem agogischen Arbeitsfeld 
austauschen. Die Bezugsperson ist zuständig für die Vereinbarung und Auswertung der individuellen Ziele 
während der Ausbildung, um die fachlichen und sozialen Kompetenzen / Selbstkompetenzen zu fördern. 
Die Bezugsperson verfasst alle sechs Monate einen Standortbericht zuhanden der zuweisenden Stelle. Min-
destens monatlich finden methodisch geleitete Bezugspersonengespräche statt, in dem den Lernenden 
ein Feedback zu ihren Lernzielen gegeben wird. 

Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle (dipl. Sozialarbeiter:innen FH) werden bei Bedarf der Bezugsperson 
für spezielle Fragen hinzugezogen. Diese betreffen Themen der sozialen Integration oder sind sozialver-
sicherungsrechtlicher Natur.

Das pädagogische Konzept wird durch die Bereichsleiterin des Gleis 5, nach Vorgaben der Plattform Glattal 
sichergestellt. 

2.2 ANMELDUNG

Die Trägergemeinden der Plattform Glattal oder finanzierende Institutionen weisen interessierte Lernende 
mittels Anmeldeformulars zu. Dieses findet sich auf der Webseite der Plattform Glattal https://forms.platt-
formglattal.ch/anmeldung-programm/. Anschliessend setzt sich die Bereichsleitung des Gleis 5 mit der zu-
weisenden Person in Verbindung, und klärt die Details eines möglichen Einsatzes.

Wenn ein offener Platz für eine Lehre oder eine Berufsvorbereitung besteht, wird eine Schnupperlehre von 
mindestens fünf Tagen vereinbart. 

2.3 KOSTEN

Die Tarifliste der Plattform Glattal ist auf der Webseite www.plattformglattal.ch ersichtlich. Diese stellt die 
Grundlage der Kostengutsprache dar.

Zusätzlich wird den zuweisenden Stellen der Lohn der Lernenden in Rechnung gestellt: Der Lohn wird ge-
mäss den Empfehlungen des Schweizerischen 2-Rad-Verbandes festgesetzt. 

Die Lernenden sind über die Plattform Glattal für Berufs- und Nichtberufsunfall versichert.

2.4 INTERNER STÜTZUNTERRICHT / NACHTEILSAUSGLEICH

Die Plattform Glattal beschäftigt eine Lehrperson, welche gezielt die schulischen Lücken der Lernenden 
angeht. Dieses Angebot ist offen für alle Lernenden in der Plattform Glattal, und ebenso für alle Personen, 
welche sich in einer Massnahme der Berufsvorbereitung befinden.

Der Ausbildner bezieht die Möglichkeit mit ein, mit den Lernenden einen Antrag für Nachteilsausgleichs-
massnahmen während der Ausbildung oder für das Qualifikationsverfahren einzureichen.

https://forms.plattformglattal.ch/anmeldung-programm/
https://www.plattformglattal.ch
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2.5 VERTRAGSGRUNDLAGEN

Bei einer vollen Arbeitsfähigkeit dauert ein Normalarbeitstag durchschnittlich 8 Stunden, und bedeutet 
eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. 

Die Mittagspause dauert eine Stunde, und wird zum Soll dazugerechnet. Den Lernenden stehen vormittags 
wie nachmittags je 15 Minuten bezahlte Pause zu. 

Die Lernenden können pro Jahr 5 Wochen Ferien beziehen. Pro Kalenderjahr ist eine lernende Person also 
an 235 Tagen für die Ausbildung beschäftigt.

Im Gleis 5 steht den Lernenden eine Küche zur Verfügung, in der sie ihr mitgebrachtes Essen zubereiten, 
aufwärmen und konsumieren können. Es besteht kein Personalrestaurant.

2.6 SCHNUPPERWOCHE

Es ist möglich, im Berufsfeld des Fahrradmechanikers / der Fahrradmechanikerin eine Schnupperwoche im 
Gleis 5 zu absolvieren. Diese dauert in der Regel 5 Tage bei einem vollen Arbeitspensum. Eine längere Dau-
er, bei einer eingeschränkten Tages-Präsenzzeit, ist nach Rücksprache mit der zuweisenden Stelle möglich. 

Auf Antrag der zuweisenden Stelle kann eine telefonische Rückmeldung zur Schnupperwoche erfolgen. Die 
Rückmeldung beinhaltet mindestens folgende Informationen:

	■ An- und Abwesenheiten

	■ Verhalten während der Schnupperwoche

	■ Praktische Leistung während der Schnupperwoche

	■ Besondere Beobachtungen

Die Schnupperwoche kann sowohl der Berufsfindung als auch dem Kennenlernen für eine Berufsvorbe-
reitung oder eine Ausbildung dienen. Der Zweck der Schnupperwoche wird mit der zuweisenden Stelle 
geklärt.

2.7 BEZUG ZUM ERSTEN ARBEITSMARKT

Die Velowerkstatt ist eine offen zugängliche Dienstleistung für sämtliche Kundinnen und Kunden. Die Re-
paraturaufträge entsprechen voll und ganz den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes. Auch die Kun-
dengespräche und –beratungen orientieren sich an den Dienstleistungen der freien Wirtschaft. Im Gleis 5 
ist eine grosse Nähe zum ersten Arbeitsmarkt während der gesamten Ausbildung sichergestellt. 

Während der dreijährigen Ausbildung sind mehrere Praktika als Fahrradmechaniker im ersten Arbeitsmarkt 
vorgesehen. Dafür wird mit den Lernenden ein Bewerbungsdossier erstellt, und gemeinsam werden Betrie-
be angeschrieben, oder es wird im institutionellen Netzwerk der Plattform Glattal nach externen Praktika 
gesucht. Bei Eignung des Lernenden kann bereits zu Ende des ersten Lehrjahrs ein erstes Praktikum ab-
solviert werden. Das in der Regel einmonatige Praktikum wird mit der Begleitperson des Einsatzbetriebes 
mündlich ausgewertet. Die Auswertungen werden schriftlich festgehalten.

Ein zweites Praktikum findet im zweiten oder zu Beginn des dritten Lehrjahres statt. 

Sechs Monate vor dem voraussichtlichen Abschluss der Ausbildung werden mögliche Anschlusslösungen 
mit den Lernenden thematisiert. Ein professionelles Bewerbungscoaching wird von den Mitarbeitenden 
der Beratungsstelle angeboten, und kann bis zu einer Stunde pro Woche beinhalten.
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3. DIE BERUFSVORBEREITUNG
Die vorangehenden Kapitel 1 bis 2.4 gelten für die Berufsvorbereitung sinngemäss.

Die Ziele der Berufsvorbereitung sind im Speziellen:

	■ Aufbau und Erhalt einer Tagesstruktur bis zum Lehreintritt.

	■ Gezielte Aufarbeitung von schulischen Lücken

	■ Vorbereitung der optimalen, sozialen Rahmenbedingungen, um die Lehrzeit zu absolvieren. 

	■ Klärung von offenen Fragen im Zusammenhang mit der Ausbildung.

Die Arbeitszeit beträgt bei 100% 8 Stunden pro Tag und beinhaltet einen Monatslohn von Fr. 400.00. Ein 
Teilzeitpensum ist möglich, jedoch sollte bis zum Lehrbeginn eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 80% 
erreicht sein.

Eine Vorlehre als Berufsvorbereitung nach erfolgter Berufswahl ist im Gleis 5 ebenfalls möglich, dann wird 
der allgemeinbildende Unterricht an der Berufsfachschule in Winterthur besucht. Zu beachten gilt dabei die 
Anmeldefrist bis Ende Mai des Jahres, in dem die Ausbildung begonnen werden soll.
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ANHANG D: LEITFADEN ZUR FALLFÜHRUNG FÜR  
 TEILNEHMENDE BERUFLICHE MASSNAHMEN

1. ARTEN VON BERUFLICHEN MASSNAHMEN UND  
AUSSCHLUSSGRÜNDE

Im Gleis sind Einsatzplätze zur beruflichen und/oder sozialen Integration möglich. Daneben ist ein Ausbil-
dungsplatz zur/zum Fahrradmechaniker:in EFZ möglich. Im Rahmen der Ausbildung kann auch ein Praktikum 
zur Berufsvorbereitung oder eine einjährige Vorlehre absolviert werden.

Teilnehmende, die sich in einer akuten, psychotischen Phase befinden, sind im Gleis 5 nicht tragbar. Die Ge-
fahren von Fremd- und Selbstverletzung sind zu gross, und es können wegen der Geschäftstätigkeit nicht 
die geeigneten Schutzmassnahmen ergriffen werden.

Wegen der engen Platzverhältnisse im Gleis 5 sind TN mit einem erhöhten Gewaltpotenzial (verbal oder 
körperlich) ebenfalls nicht tragbar. 

2. BEZUGSPERSONENSYSTEM
Der ausgebildete Velomechaniker, der im Gleis 5 angestellt ist, ist gleichzeitig der Ausbildner und die Be-
zugsperson des Lernenden oder der Lernenden. Er benötigt deshalb eine Ausbildungsbewilligung. Er ist 
zudem zuständig für die Leitung des Betriebs der Velowerkstatt.

Sein Mitarbeiter, mit einer agogischen oder sozialpädagogischen Ausbildung, ist die Bezugsperson der Ein-
satzplätze zur beruflichen und/oder sozialen Integration. Eine handwerkliche Lehre wird als Grundlage vor-
ausgesetzt. Er führt den Bereich des Betriebsunterhaltes im Gleis 5.

Die Bezugsperson ist im Gleis 5 erste Ansprechperson für die zuweisende Stelle und für den/die Teilneh-
mende. Es besteht eine Übersicht über die Aufgaben und Zuständigkeiten. Die BP plant den gesamten 
Integrationsprozess und stellt den Informationsfluss im Team des Gleis 5 sicher. ➜ Aufgaben BP

3. FALLFÜHRUNG

3.1. ZUWEISENDE STELLEN UND DAUER DER MASSNAHME

Bei den Einsätzen zur beruflichen und sozialen Integration handelt es sich um Einsatzplätze einzig für Kli-
ent:innen des Sozialdienstes Kloten. Diese dauern in der Regel 6 Monate, können bei Bedarf individuell 
verlängert werden.

Bei der Ausbildung, der Berufsvorbereitung und der Vorlehre können auch andere zuweisende Stellen ihre 
Klient:innen zuweisen, so auch die Invalidenversicherung, welche Versicherte nach erfolgter Berufswahl 
anmelden kann.

Die zuweisende Stelle definiert beim Erstgespräch den Zweck des Arbeitseinsatzes (berufliche Integration 
oder soziale Integration). Es wird der zuweisenden Stelle dringend geraten, das Erstgespräch zusammen 
mit der BP und dem TN wahrzunehmen, um die wichtigsten Informationen transparent darlegen zu können 
und die Auftragsklärung gemeinsam sorgfältig vorzunehmen. 

Die ➜ Arbeitsanleitung zur Anmeldung der TN gibt die nötigen Arbeitsschritte vor.
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3.2 DER PROZESS

Der erste Monat des Einsatzes dient der Ermittlung der Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen 
der Teilnehmenden. Die Beobachtungen werden anhand eines  ➜ Kompetenzrasters methodisch geführt. 

Zudem werden in diesem Monat die Regeln der Zusammenarbeit mit der Bezugsperson geklärt. In dieser 
Phase dienen wöchentliche Gespräche zwischen dem TN und der Bezugsperson dazu, unterschiedliche 
Einschätzungen in Bezug zu den Kompetenzen zu klären und zu einer gemeinsamen Zieldefinition zu ge-
langen. 

Am Ende des ersten Monats liegen die ersten Zielvereinbarungen mit entsprechendem Handlungsplan vor. 

Am Ende des ersten Monats wird eine erste Befragung mittels des ➜ Befragungsbogens durchgeführt. Der 
Befragungsbogen wird zur Kenntnisnahme der Bereichsleitung gebracht. Die Rückmeldungen der TN flies-
sen in den jährlichen Evaluationsbericht ein. 

Vom zweiten bis zum sechsten Monat finden die Bezugspersonengespräche (BPG) mindestens einmal im 
Monat statt. Sie dienen dazu, die Zufriedenheit der Teilnehmenden zu erfragen, sowie die Zielvereinbarungen 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Auch wird die Selbst- und Fremdeinschätzung zu Methoden-, 
Selbst- und Sozialkompetenz durchgeführt, um Abweichungen zusammen anzugehen.

Der Befragungsbogen wird alle 3 Monate den Teilnehmenden zum Ausfüllen abgegeben.

Beim Abschluss der Massnahme wird statt des Befragungsbogens das Evaluationsformular im Anhang des 
Abschlussberichts seitens der TN ausgefüllt, und die Rückmeldung der Bereichsleitung Gleis 5 weitergeleitet.  

3.4 DIE FALLDOKUMENTATION

Die Falldokumentation erfolgt vollumfänglich im Axendo, nach den Vorgaben zur ➜ AL Ablage axendo Gleis 5 
im Axendo. Die BP ist zuständig für das Führen der lückenlosen Dokumentation, der Eröffnung und des Ab-
schlusses des Einsatzes

Für aktive Einsätze wird ein physisches Dossier in einem abschliessbaren Korpus geführt, anhand der   
➜ AL Aufbewahrung physische Dossiers. 

3.3 DIE BERICHTERSTATTUNG UND GESPRÄCHE MIT DER ZUWEISENDEN STELLE

Ein erster Standortbericht wird nach dem Erstgespräch verfasst, in dem die wichtigsten Fallinformationen 
festgehalten werden, wie auch erste Zielvorgaben der zuweisenden Stelle, falls vorhanden.

Danach wird nach jedem Standortgespräch mit der zuweisenden Stelle ein Standortbericht erstellt, jedoch 
mindestens ein Bericht alle sechs Monate. Die Vorlage für den Standortbericht wird direkt in der Fallfüh-
rungssoftware axendo erstellt.

Zur Vorbereitung eines Standortgesprächs dient die Vorlage zur Selbst- und Fremdeinschätzung (hinterlegt 
in axendo), sowie das ausgefüllte Kompetenzraster. Weiter werden im Hinblick auf das Standortgesprächs 
die individuellen Ziele (zwischen)-ausgewertet. Am Standortgespräch wird die zuweisende Stelle über den 
Verlauf, die aktiven Ziele und das Stellenpensum sowie entschuldigte und unentschuldigte Abwesenheiten 
informiert. 

Beim Abschluss der Massnahme wird ein Abschlussbericht erstellt, der Auskunft gibt zum gesamten Integ-
rationsprozess und zur Zielerreichung.. Der Grund des Austritts der Massnahme wird auch festgehalten. Als 
Vorbereitung zum Abschlussgespräch mit der zuweisenden Stelle wird das Evaluationsformular ausgefüllt, 
welches als Anhang zum Abschlussbericht zu finden ist (hinterlegt in axendo).

Wird die Massnahme infolge einer Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt abgeschlossen, wird der zuweisenden 
Stelle entsprechend der ➜ Grundsätzen der Zusammenarbeit mit den Trägergemeinden die Massnahme 
der Nachbegleitung dringend empfohlen.
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Bei ausserordentlichen Vorkommnissen wird die zuweisende Stelle aktiv unsererseits kontaktiert. Diese sind:

	■ Der / die TN kommt ohne Erklärung nicht mehr ins Gleis 5. Die unentschuldigte Abwesenheit dauert seit 
mindestens drei Tagen an, und der TN kann nicht telefonisch erreicht werden. 

	■ Das Verhalten des / der TN ist im Gleis 5 nicht (mehr) tragbar. Namentlich ist dies bei Gewaltandrohung 
und Gewaltanwendung an TN und Mitarbeitenden, oder bei einer akuten psychischen Krise mit Wahn-
vorstellungen der Fall.

	■ Die Abwesenheiten des / der TN (ob begründet oder nicht) erreichen mehr als durchschnittlich 40% sei-
nes / ihres Arbeitspensums.

	■ Zudem werden die Informationspflichten nach dem ➜ Einstufungsraster Arbeitsintegration des Bündner 
Standard eingehalten. 

3.4 INTERNE ZUSAMMENARBEIT

Die Bezugsperson ist zuständig für die Steuerung des Integrationsprozesses. Sie kann auf unterstützende 
Dienste der Sozialarbeitenden der Beratungsstelle Gleis 5 zählen. Diese können in folgenden Themenbe-
reichen hilfreich sein:

	■ Bewerbungscoaching ➜ KO Bewerbungswerkstatt

	■ Teilnahme an Grundkompetenz-Kurse der Lernstube Kloten (Ansprechperson ist die Lernstuben-Animatorin)

	■ Beratung und Information bei komplexeren, finanziellen oder sozialen Problemlagen. 
Wenn die Sozialarbeitenden der Beratungsstelle Gleis 5 eine solche Beratung durchführen, wird diese eben-
falls im Axendo dokumentiert

Für den Zeitraum der Berufsvorbereitung kann ein:e Lernende:r den internen Stützunterricht des Angebots 
Notabene besuchen. Während der Lehre oder der Vorlehre hingegen besuchen die TN den Unterricht und 
den Stützunterricht an der Berufsbildungsschule. Weitere Grundsätze der Berufsvorbereitung und Ausbil-
dung sind im ➜ Konzept Lehre Gleis 5 festgehalten.

3.5 EXTERNE ZUSAMMENARBEIT

Lässt die Leistung des oder der TN merklich nach, statt zuzunehmen, und können gesundheitsbedingte 
Gründe dafür festgemacht werden, kann mit dem Einverständnis des TN ein ärztlicher Bericht eingefordert 
werden. Ebenso kann bei Therapeut:innen ein Bericht über den Therapieverlauf eingefordert werden. Die 
Berichte sollen Auskunft zur Arbeitsfähigkeit (im konkreten Arbeitsfeld), möglichen Krankheitsverläufen 
und Behandlungsmöglichkeiten liefern. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis wird mittels Vorlage der 
PLGT bekannt gegeben.

Im Rahmen der individuellen Beratung durch die Sozialarbeitenden der Beratungsstelle kann mit dem Ein-
verständnis der TN Rücksprache mit anderen, involvierten Stellen und Personen genommen werden. Bei-
spielswiese mit der Liegenschaftsverwaltung, dem Kinder-/Schuldhort, der Ausgleichskasse, etc. 

4. FALLBESPRECHUNGEN UND INTERVISION
Für die Fallreflexion werden bei Bedarf Fallbesprechungen im Team durchgeführt. Diese sind methodisch ge-
leitet und orientieren sich am Ablauf der kollegialen Besprechung ➜ VO Fallbesprechung. Die Fallbesprechung 
im Team ist dann angezeigt, wenn es unterschiedliche Deutungen für ein Verhalten geben kann, und alle Team-
mitglieder ihre Sichtweise einbringen können. 

Einmal pro Monat wird zwischen der Bezugsperson und der Bereichsleitung eine Fallbesprechung durchge-
führt, welche der Prozessqualität dient. Dabei werden die Vorgaben aus den Prozessbeschrieben und Anlei-
tungen überprüft, sowie Informationen zum Stand der Integrationsmassnahme ausgewertet. Diese Evaluation 
erfolgt formlos, und ist von aktuellen Fragestellungen gekennzeichnet.
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Die Bezugspersonen nehmen auf einer dritten Ebene an der organisationsinternen Fallsupervisionsgruppe 
(ca. 6 Sitzungen pro Jahr) mit Arbeitsagog:innen aus anderen Angeboten der Plattform Glattal teil. Diese Fall-
supervision dient der Reflexion der Interventionen im Zusammenhang mit der eigenen Person im System des 
agogischen Berufsalltages. 

5. ARBEITSSICHERHEIT
Dem Bereich der Arbeitssicherheit wird ein grosse Wichtigkeit beigemessen. 

Die Sicherheitsunterweisungen werden von der Bezugsperson durchgeführt. Die Unterweisung wird 
schriftlich festgehalten und im physischen Dossier aufbewahrt. Beim Abschluss der Massnahme werden sie 
in Axendo hinterlegt.

Zu Beginn der beruflichen Massnahme werden die neuen TN vom SiBe eingeführt, was in der ➜ Sicherheits-
einführung protokolliert wird. Zudem müssen die TN, die mit Maschinen arbeiten, eine Vereinbarung unter-
zeichnen, wonach sie grundlegende ➜ Sicherheitsregeln einhalten. 

Zuletzt wird eine systematisch geleitete Einführung in die Bedienung der Maschinen durch die Bezugsperson 
getätigt, die ebenfalls schriftlich dokumentiert wird ➜ Instruktionsnachweis. 
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ANHANG E KONZEPT FREIWILLIGENARBEIT IM GLEIS 5

Das Gleis 5 bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten für freiwillige Mitarbeitende. Die Themenfelder der 
Freiwilligeneinsätze in der Beratung, im Schreibdienst und in der Lernstube sind sehr vielfältig. Im Fokus ste-
hen Themen der Alltagsbewältigung der Besuchenden. Freiwillige können mit einem guten Orientierungs-
wissen im Schweizer Lebensalltag Hilfestellung leisten. Alle Angebote des Gleis 5 stehen den Besuchenden 
unentgeltlich zur Verfügung. Sie dienen sowohl der Bildung als auch der Unterstützung, die Kontakte zu 
unseren Zielgruppen sind von Wohlwollen und Dankbarkeit geprägt. 

MÖGLICHE EINSATZORTE

Die Angebote der Beratungsstelle und Schreibdienst Gleis 5 sowie der Lernstube Kloten sind im Dokument «An-
gebote der Beratungsstelle Gleis 5» (zu beziehen in der Beratungsstelle Gleis 5) sowie auf www.lernstuben.ch 
detailliert beschrieben. Oft geht es um Hilfestellungen, beim Erklären und Ausfüllen von Formularen und Do-
kumenten, bei der Stellensuche, beim Erstellen und Versenden von Bewerbungsdossiers, Beantworten von 
E-Mails, oder Erklären von Amtsschreiben. Je nach Vorkenntnissen und Vorlieben der Freiwilligen werden die 
Einsatzmöglichkeiten zusammen mit den Berater:innen besprochen und festgelegt.

Migrantinnen und Migranten können als Freiwillige bei mündlichen Übersetzungen eingesetzt werden. 
Wenn sie sowohl Deutsch als auch ihre Muttersprache beherrschen, sind sie eine wertvolle Hilfe beim Zu-
rechtfinden im Schweizer Alltag und bei der Integration. 

Alle Dienstleistungen werden im Gleis 5, Römerweg 5, 8302 Kloten, angeboten.

REKRUTIERUNG, EINFÜHRUNG UND BEGLEITUNG

Durch die nahe Zusammenarbeit mit dem Verein «Freiwillig@Kloten» werden interessierte Freiwillige rekru-
tiert. Zudem werden Inserate in einschlägigen Vermittlungsportalen aufgeschaltet (www.benevol.ch). Auch 
Besucher:innen des Gleis 5 können für freiwillige Einsätze angesprochen werden.

Die Freiwilligen werden einer/einem Berater:in des Gleis 5 zugewiesen, und diese Fachperson ist für die Ein-
führung, Begleitung und Weiterbildung der/des Freiwilligen zuständig. Sie erstellt die notwendigen Unter-
lagen, informiert über die Rechte und Pflichten der Freiwilligen, und stellt auf Wunsch der Freiwilligen einen 
Nachweis des Einsatzes aus, der Auskunft gibt über Art der Tätigkeit, Umfang und Dauer des Einsatzes. Auch 
der persönliche Bezug der Freiwilligen zu Aufgabengebieten und den Besuchenden, wird dabei beschrieben. 

Wenn Freiwillige in einem Angebot der Lernstube Kloten aushelfen, haben Sie zudem Zugang zum Schu-
lungsangebot des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes Kanton Zürich.

ANFORDERUNGEN

	■ Die Freiwilligen bringen gute EDV-Kenntnisse mit. Sie können das Internet zur Informationsbeschaffung 
benutzen, und können im Word Briefe verfassen. 

	■ Zudem verfügen sie über sichere mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse und kennen sich grund-
legend im Sozialversicherungssystem aus (je nach Einsatzort).

	■ Sie verfügen über gute Bewerbungskompetenzen (je nach Einsatzort).

	■ Die Freiwilligen schätzen den direkten Kontakt und den Austausch mit den Besuchenden. Sie bringen 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Milieus mit, und können bestenfalls in einer Fremdsprache 
kommunizieren.

https://www.plattformglattal.ch


•

22Anhang E:  Konzept Freiwilligenarbeit im Gleis 5

PENSUM / DAUER DES EINSATZES

Das Pensum und Dauer des Einsatzes sowie das spezifische Angebot (Beratung, Schreibdienst, Lernstube) 
werden individuell besprochen und gemeinsam festgelegt. In der Regel haben die Einsätze kein Enddatum, 
sondern können beliebig weitergeführt werden. 

SPESENENTSCHÄDIGUNG

Die Freiwilligen haben Anrecht auf eine Entschädigung ihrer Reisespesen, um ins Gleis 5 zu gelangen. Dies 
beinhaltet sowohl die Kosten für ÖV als auch für das Motorfahrzeug.  

VERPFLICHTUNG UND DATENSCHUTZ

Zu Beginn des Einsatzes werden folgende Dokumente mit den Freiwilligen ausgefüllt und unterschrieben:

	■ Einsatzvereinbarung

	■ Verpflichtungserklärung

	■ Personalienblatt

Nach Beendigung des Einsatzes werden alle persönlichen Daten der Freiwilligen gelöscht. Einzig die Nach-
weise werden in elektronischer Form aufbewahrt. 

KONTAKT

Für Fragen zur Lernstube Kloten: Für Fragen zur Beratungsstelle Gleis 5 sowie  
konzeptionelle Anliegen:

Frau Mirjam Brotz
Dipl. Sozialarbeiterin FH 
Lernstuben-Animatorin
mirjam.brotz@plattformglattal.ch 
044 881 34 13 (MO, DI, DO)

Frau Selina Tribbia
MSc Soziale Arbeit BFH 
Bereichsleitung Gleis 5
selina.tribbia@plattformglattal.ch 
044 881 34 13 (DI bis FR)
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ANHANG F ÜBERSICHT ZUWEISENDE STELLEN UND  
 FINANZIERUNG DER ANGEBOTE
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ANHANG G RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN /  
 VERSICHERUNGSDECKUNG

Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen/Versicherungsdeckung Teilnehmende Arbeitsintegrations- 
und Beschäftigungsprogramme Verein Plattform Glattal:

1. UNFALLVERSICHERUNG  
(BERUFSUNFALL / NICHT-BERUFSUNFALL) - AHV/IV/EO/ALV

Teilnehmende MIT Lohn Teilnehmende OHNE Lohn 
(Beschäftigung, Portal 44)

Berufsunfall  
(BU)

Die Teilnehmenden sind ge-
mäss den gesetzlichen Be-
stimmungen der obligatori-
schen Unfallversich erung für 
Berufsunfälle versichert.

Der Versicherungsschutz 
gilt auch während externen 
Schnupperwochen und 
Praktikas sofern sie wäh-
rend dieser Zeit im Einsatz 
bei der Plattform Glattal 
sind und über diese ent-
lohnt werden.

Versicherung ist Sache der 
Teilnehmenden resp. der 
zuweisenden Stellen

Nicht-Berufsunfall 
(NBU)

Die Teilnehmenden sind 
gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen der obliga-
torischen Unfallversicherung 
für Nichtberufsunfälle ver-
sichert, wenn sie mehr als 8 
Stunden pro Woche arbeiten

AHV/IV/EO/ALV Für die Teilnehmenden mit einer Entlohnung über die 
Plattform Glattal werden die Beiträge über die SVA Zürich 
(Nr. 1) abgerechnet.

2. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG PLATTFORM GLATTAL
Die Plattform Glattal hat eine Betriebshaftpflichtversicherung, welche aus dem Tätigkeitsbereich entstehenden 
Drittschäden gemäss den Leistungen in der Police übernimmt oder unberechtigte Ansprüche ablehnt.
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